
Artikelsatzung zur Einführung des Euro - Euroeinfüh rungssatzung 
(EES) 

 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
vom 1. April 1993 (GVBI. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. De-
zember 1999 (GVBI. 2000 I. S. 2 ff), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Frankenberg (Eder) in ihrer Sitzung am 25.10.2001 nachstehende Artikelsatzung 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Entschädigungssatzung in der Fassung v om 9.07.1990, 

zuletzt geändert durch Nachtragssatzung vom 12.02.1 998 
 

1. § 1 Abs 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 1. Stadtverordnete, Mitglieder der Ortsbeiräte, ehrenamtliche Stadträte 

und andere ehrenamtlich Tätige erhalten  zur  pauschalen   Abgeltung 
ihres Verdienstausfalles einen Durchschnittssatz von 15,00 EUR je an-
gefangene Stunde der Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung, der 
Fraktion, des Ortsbeirates, des Magistrats oder des Gremiums, dem sie 
als Mitglied oder kraft Gesetzes mit beratender Stimme angehören. 
Dieser Durchschnittssatz wird nur für Sitzungen gezahlt,   die  vor  
19.00 Uhr beginnen. Für die Zeit nach 19.00 Uhr wird kein Verdienst-
ausfall gewährt. Dies gilt nicht für Arbeitnehmer, denen tatsächlich Ver-
dienstausfall entstanden ist. 

 
2. § 3 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 1. Ehrenamtlich Tätigen wird neben dem Ersatz des Verdienstausfalles 

und der Fahrkosten pro Sitzung der Tätigkeit der Stadtverordnetenver-
sammlung, der Fraktionen, des Ortsbeirates, des Magistrates oder des 
Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes mit beratender 
Stimme angehören, folgende Aufwandsentschädigung gewährt: 

 
  Stadtverordneten      12,50 EUR 
 
  Mitgliedern der Ortsbeiräte    12,50 EUR 
 
  ehrenamtlichen Stadträten     12,50 EUR 
 
  zu Beratungen der Ausschüsse zugezogenen 
  Vertretern von Bevölkerungsgruppen   12,50 EUR 
 
  sachkundigen Einwohnern als Mitgliedern 
  einer Kommission      12,50 EUR 
 
3.  § 3 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut: 
 
  Die Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 wird für die Wahrnehmung 

besonderer Funktionen und die hierdurch entstehenden höheren Auf-



wendungen in der Weise erhöht, dass die Funktionsträger hierfür eine 
zusätzliche monatliche Pauschale erhalten. 

 
  Diese Entschädigung beträgt: 
 
  a) für den Stadtverordnetenvorsteher bzw. für 
   den Fall, dass dieser länger als vier Wochen 
   vertreten wird, für den stellvertretenden Stadt- 
   verordnetenvorsteher     60,00 EUR 
 
  b) für den Ersten Stadtrat bzw. für den Fall, dass 
   dieser länger als vier Wochen vertreten wird, für 
   den nächstfolgenden Stadtrat    75,00 EUR 
 
  c) für alle ehrenamtlichen Stadträte    40,00 EUR 
 
  d) für Fraktionsvorsitzende je Fraktionsmitglied    2,50 EUR  
           mind. jed. 
           10,00 EUR 
 
  e) für Vorsitzende von Ausschüssen   15,00 EUR 
 
 
4.  § 3 Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut: 
 
  Vertritt ein ehrenamtlicher Stadtrat den Bürgermeister länger als drei 

Tage, so erhält er für jeden Tag der Vertretung neben dem Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstausfalles eine Aufwandsentschädigung von 
35,00 EUR; bei einer Vertretung bis zu drei Tagen beträgt die Auf-
wandsentschädigung 12,50 EUR je Tag. 

 
 

Artikel 2 
Änderung der Verwaltungskostensatzung in Fassung vo m 11. 07.1984 

 
1. Das Gebührenverzeichnis der Verwaltungskostensatzung wird wie folgt geän-

dert: 
 
 I. Allgemeine Verwaltungsgebühren 
 
  1. Fotokopien 
 
   a) DIN A 4 für jede Seite  0,25 EUR 
   b) DIN A 3 für jede Seite  0,40 EUR 
 
  2. Lichtpausen 
 
   a) Lichtpausen auf Normalpapier 
    je angefangener 0,1 m2   0,50 EUR 
 
   b) Lichtpausen auf polyesterverstärktem 
    Rücken und Mutterpausen 



    je angefangener 0,1 m2   1,00 EUR 
 
 
 
  3. Abschriften, Auszüge 
 
   a) Abschriften oder Auszüge aus Akten, 
    öffentlichen Verhandlungen, amtlich 
    geführten Büchern, Statistiken, Rech- 
    nungen u. a.  
    für jede angefangene Seite  DIN A 4 2,50 EUR 
           DIN A 5 2,00 EUR 
 
 
   b) schwierige Abschriften oder Auszüge, 
    insbesondere bei fremdsprachigen, 
    wissenschaftlichen, tabellarischen 
    oder schwer lesbaren Texten 
    für jede angefangene Seite  DIN A 4 4,00 EUR 
           DIN A 5 2,50 EUR 
 
 
   c) Durchschriften zu a) und b) 
    je angefangene Seite   0,50 EUR 
 
 
  4. Beglaubigungen 
 
   a) Beglaubigung einer Abschrift   
 
    für die erste Seite    2,50 EUR 
 
    für jede weitere Seite   1,50 EUR 
 
 
   b) Beglaubigung einer Fotokopie 
 
    für die erste Seite    1,50 EUR 
 
    für jede weitere Seite   0,50 EUR 
   c) Beglaubigung von Unterschriften 
    oder Handzeichen    3,00 EUR 
 
 
 
  5. Druckstücke 
 
   Druckstücke von Ortssatzungen, Ge- 
   bührenordnungen, Hausordnungen u. ä. 
 
   je Seite      0,10 EUR 
 



   Mindestgebühr     0,50 EUR 
 
 
 
 
  6. Schriftliche Auskünfte, soweit keine 
   rechtliche Verpflichtung besteht 
 
   je Fall       2,50 EUR 
 
 
  7. Verwaltungsakte 
 
   Verwaltungsakte, die dem unmittelbaren 
   Nutzen des Antragstellers dienen, soweit 
   keine andere Gebühr vorgeschrieben ist 2,50 EUR 
 
 
  8. Bescheinigungen 
 
   Bescheinigungen aller Art, soweit nicht 
   eine andere Gebühr vorgeschrieben ist  2,50 EUR 
 
   für jede weitere Ausfertigung   1,00 EUR 
 
 
 II. Besondere Verwaltungsgebühren 
 
  1. Ausgabe eines Stammbuches   20,00 EUR 
 
  2. Ausgabe eines Meldevordrucks für poli- 
   zeiliche An- und Abmeldung   1,00 EUR 
 
  3. Ausgabe eines Vordrucks zur Gewerbe- 
   an-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldung 1,00 EUR 
 
  4. Bescheinigungen 
 
   a) über die Nichtausübung bzw. das 
    Nichtbestehen des Vorkaufsrechts 3,00 EUR 
   b) über Anliegerbeiträge   1,50 EUR 
 
    für jede weitere Mehrausfertigung 0,50 EUR 
 
  5. Auskünfte aus Kassenkonten 
   durch Computerausdruck    1,50 EUR 
 
 
  6. Für umfangreiche Arbeiten, die einen 
   längeren Zeitaufwand erfordern 
 
   je volle Arbeitsstunde    15,00 EUR 



 
 
 
  7. Für mündliche und fernmündliche  
   Auskünfte ohne besonderen Zeitauf- 
   wand werden keine Gebühren erhoben. 
 
 

Artikel 3  
Änderung der Gefahrenabwehrverordnung vom 28. 11.19 96 

 
 1. § 5 Abs. 2. erhält folgende Änderung: 
 
 Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 1 des Hessischen Geset-

zes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit § 17 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG - i. d. F. v. 
19.02.1987 (BGBI. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.10.1994 (BGBI. I S. 3186), mit einer Geldbuße von mindestens 2,50 
EUR bis zu 5 000,00 EUR für jeden Fall der Zuwiderhandlung geahndet 
werden. 

   
 

Artikel 4 
Änderung der Satzung für die Benutzung von Obdachlo seneinrichtungen 

und über die Erhebung von Nutzungsentschädigung für  die Unterbringung 
von Obdachlosen in Häusern der Stadt Frankenberg vo m 23.12.1994 

 
 

 1. § 10 Abs. 3 (2.) erhält folgenden Wortlaut: 
 
 Pro Quadratmeter der zugewiesenen Nutzfläche wird eine Gebühr er-

hoben. Diese beträgt für 
 
 a) Wassertor 2   = 3,30 EUR/m2 
 
 b) Wassertor 3   = 2,55 EUR/m2 
 
 c) Obdachlosenunterkunft 
  Futterhof/Hengstfurt = 2,55 EUR/m2 

 

 

 
Artikel 5 

 
Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Fe uerwehren vom 

18.02.1994 
 
 Das Gebührenverzeichnis für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren  

wird wie folgt geändert 
 
 1. Personalgebühr      Betrag  



        je Stunde 
 
 1.1 Brand- und Hilfeleistungseinsätze 20,00 EUR 
 
 
 1.2 Brandsicherheitsdienst je Ein- 
  satzkraft       7,70 EUR 
 
 1.3 Dauert ein Einsatz ohne Unter-    2,55 EUR 
  brechung mehr als vier Stunden, so  
  sind die Kosten für eine den einge- 
  setzten Feuerwehrangehörigen verab- 
  reichte einfache Erfrischung und  
  Stärkung zu erstatten.    
 
 
 
 2. Fahrzeuggebühr je Stunde     Betrag   Betrag 
        Stunde   km 
 
  Einsatzleitwagen ELW 1   28,00 EUR   1,00 EUR 
 
  Einsatzleitwagen ELW 2   40,00 EUR   1,00 EUR 
 
  Einsatzleitwagen ELW 3   60,00 EUR   1,25 EUR 
 
  Vorausrüstwagen VRW   50,00 EUR   1,00 EUR 
 
  Mannschaftstransportfahrzeug 
  MTF      25,00 EUR   1,00 EUR 
 
  Gerätewagen-Nachschub GW-N  25,00 EUR   1,00 EUR 
 
  Personenkraftwagen Pkw   25,00 EUR    1,00 EUR 
 
  Tragkraftspritzfahrzeuge 
 
  TSF      60,00 EUR   1,00 EUR 
 
  TSF-W     80,00 EUR   1,00 EUR 
 
 
  Löschruppenfahrzeuge   Betrag      Betrag 
        Std.       km 
 
  LF 8      90,00 EUR   1,00 EUR 
 
  LF 8/6              100,00 EUR   1,00 EUR 
 
  LF 16              120,00 EUR   1,25 EUR 
 
  LF 16 TS             120,00 EUR   1,25 EUR 



 
  LF 16/12             135,00 EUR   1,25 EUR 
 
  LF 24              220,00 EUR   1,25 EUR 
 
 
  Tanklöschfahrzeuge   Betrag   Betrag 
        Stunde   km 
 
  TLF 8/18       80,00 EUR   1,00 EUR 
 
  TLF 16/24 (25)    100,00 EUR   1,25 EUR 
 
  Großtanklöschfahrzeug 
  TLF 24/48 (50) GTLF 6   150,00 EUR   1,25 EUR 
 
 
  Trockentanklöschfahrzeug 
 
  TroTLF 16     110,00 EUR   1,25 EUR 
 
 
  Drehleitern 
 
  DLK 12 - 9     100,00 EUR   1,25 EUR 
 
  DLK 18 - 12     150,00 EUR   1,25 EUR 
 
  DLK 23 - 12     195,00 EUR   1,25 EUR 
 
  Gelenkmastbühne GM 25-3  205,00 EUR   1,25 EUR 
 
 
  Schlauchwagen 
 
  SW 1000       46,00 EUR   1,00 EUR 
 
  SW 2000       60,00 EUR   1,25 EUR 
 
  Rüstwagen 
 
  RW 1      100,00 EUR   1,00 EUR 
 
  RW 2      150,00 EUR   1,25 EUR 
 
  RW 3      170,00 EUR   1,25 EUR 
 
 
  Gerätewagen-Gefahrgut 
 
  GW-G 1     130,00 EUR   1,00 EUR 
 



  GW-G 2     150,00 EUR   1,25 EUR 
 
 
 
  Gerätewagen 
 
  GW-Atemschutz/+Strahlenschutz 130,00 EUR   1,00 EUR 
 
  GW-Strahlenschutz      90,00 EUR   1,00 EUR 
 
 
  Kranwagen 
 
  KW 16     205,00 EUR   1,50 EUR 
 
  KW 20     280,00 EUR   1,50 EUR 
 
  KW 30 (neu)     360,00 EUR   2,55 EUR 
 
  Flutlichtmastfahrzeug FLMF    90,00 EUR   1,00 EUR 
 
  Wechselladerfahrzeug (WLF)    80,00 EUR   1,00 EUR 
 
  Abrollbehälter-Gefahrgut (AB-GI)    50,00 EUR 
  Abrollbehälter-Gefhargut (AB-GII)   80,00 EUR 
 
  Abrollbehälter-Pritsche (AB-Pritsche)   25,00 EUR 
 
  Abrollbehälter-Atemschutz (AB-A)   50,00 EUR 
 
  Abrollbehälter-Mulde (AB-Mulde)    25,00 EUR 
 
  Abrollbehälter-Techn.-Hilfe 
  (AB-TH)       50,00 EUR 
 
  Abrollbehälter-Schaummittel 
  (AB-SM)       40,00 EUR 
            Betrag 
            Stunde 
 
  Abrollbehälter-Schlauchmaterial 
  (AB-S)       50,00 EUR 
 
  Abrollbehälter-Tank (AB-Tank)    50,00 EUR 
 
  Rettungsboot      50,00 EUR 
 
  Mehrzweckboot    100,00 EUR 
 
 
 
 3. Gebühr für Anhänger und Geräte  



 
 3.1 Anhänger 
 
 
  Anhängeleiter      30,00 EUR 
 
  Mehrzweckanhänger MZA 1    25,00 EUR 
 
  Mehrzweckanhänger MZA 2    30,00 EUR 
 
  Löschpulveranhänger P 250    30,00 EUR 
 
  Schaummittelanhänger     30,00 EUR 
 
  Schlauchanhänger      35,00 EUR 
 
  Tragkraftspritzenanhänger TSA    45,00 EUR 
 
  Ölsanimat       80,00 EUR 
 
  Hydrovac-Anhänger     90,00 EUR 
 
  Schaum-Wasserwerfer     35,00 EUR 
 
  Ölsperranhänger      25,00 EUR 
 
  Rettungsbootanhänger     25,00 EUR 
 
  Trailer Mehrzweckboot     40,00 EUR 
 
  Leichtschaumgenerator     35,00 EUR 
 
 
 
 3.2 Geräte 
 
      Grundkosten  jede weitere 
      je Stunde  Stunde 
 
 
  Tragkraftspritze TS 8/8   18,00 EUR    9,00 EUR 
 
  Tragkraftspritze TS 16/8   20,00 EUR  10,00 EUR 
 
  Motorkettensäge    10,00 EUR    5,00 EUR 
 
  Stromerzeuger 1,5 KVA   13,00 EUR    6,00 EUR 
 
  Stromerzeuger 5,0 KVA   20,00 EUR  10,00 EUR 
 
  Stromerzeuger 8,0 KVA   36,00 EUR  18,00 EUR 
 



  Elektrohammer    10,00 EUR    5,00 EUR 
 
  Mehrweckzug    15,00 EUR    8,00 EUR 
 
  Be- und Entlüftungsgerät   50,00 EUR  25,00 EUR 
 
  Öl-Wasser-Sauger    10,00 EUR    5,00 EUR 
 
  Trennschleifer    10,00 EUR    5,00 EUR 
 
  Brennschneidegerät    15,00 EUR     8,00 EUR 
 
  Handscheinwerfer      5,00 EUR    2,55 EUR 
 
 
 
 
  Auffangbehälter bis 100 l     8,00 EUR    3,60 EUR 
 
  Auffangbehälter bis 500 l   10,00 EUR    5,00 EUR 
 
  Auffangbeh. bis   5 000 l   18,00 EUR    9,00 EUR 
 
  Auffangbeh. über 5 000 l   25,00 EUR  13,00 EUR 
 
  Ölsperre je 10 Meter   50,00 EUR  26,00 EUR 
 
 
 
 
 
 3.3 Pumpen 
 
       Grundkosten  je weitere 
       Stunde  Stunde 
 
  Grobsaug- oder 
  Lenzpumpe bis 200 l/min  25,00 EUR  12,00 EUR 
 
  Grobsaug- oder 
  Lenzpumpe über 200 l/min 30,00 EUR  14,00 EUR 
 
  Öl- oder Ölabsaugpumpe 
  einschl.  Stromerzeuger 
  bis ca. 200 l/min   50,00 EUR  25,00 EUR 
 
  Öl- oder Absaugpumpe 
  einschl. Stromerzeuger 
  über 200 l/min   60,00 EUR  30,00 EUR 
 
  Mastpumpe    50,00 EUR  25,00 EUR 
 



  Ex-Schutztauchpumpe 
  Ex-TP     50,00 EUR  25,00 EUR 
 
  Elektrotauchpumpe TP 4/1 50,00 EUR  25,00 EUR 
 
  Ex-Flüssigkeitssauger  25,00 EUR  15,00 EUR 
 
  Wasserstrahlerpumpe  10,00 EUR    5,00 EUR 
 
 
 3.4 Strahlrohre 
       je Tag  Betrag 
 
  Strahlrohr, allgemein      5,00 EUR 
 
  
 3.5 Schläuche 
 
  D-Druckschlauch       5,00 EUR 
 
  C-Druckschlauch     10,00 EUR 
 
  B-Druckschlauch     15,00 EUR 
 
  A-Saugschlauch       8,00 EUR 
 
  Hochdruckschlauch 30 m              20,00 EUR 
 
 Die Ausleihgebühr für Druck- und Saugschläuche erhöht sich um die 

jeweilige Gebühr für das Prüfen, Waschen und Trocknen je Schlauch. 
 
        je Tag  Betrag 
 
  prüfen, waschen und trocknen    10,00 EUR 
 
  vulkanisieren       12,00 EUR 
 
  ein-/fortbinden von D-Kupplung      5,00 EUR 
 
  ein-/fortbinden von C-Kupplung      7,00 EUR 
 
  ein-/fortbinden von B-Kupplung      8,00 EUR 
  ein-/fortbinden von A-Kupplung    13,00 EUR 
 
        je Tag  Betrag 
 4. wasserführende Armaturen 
 
  Standrohr mit Schlüssel     10,00 EUR 
 
  Verteiler       10,00 EUR 
 
  sonst. wasserf. Armaturen je Stück     8,00 EUR 



       je Tag   Betrag 
 4.1 Löschgeräte 
 
  Feuerlöscher         8,00 EUR 
 
  Kübelspritze         5,00 EUR 
 
  Löschdecke         5,00 EUR 
 
  Neufüllung der Feuerlöscher 
  bis 6 kg       25,00 EUR 
  
  über 6 kg       40,00 EUR 
 
        
       je Tag   Betrag 
 4.2 Leitern 
 
  Steckleiterteil        3,80 EUR 
 
  Schiebeleiter       20,00 EUR 
 
  Klappleiter         5,00 EUR 
 
  Hakenleiter         8,00 EUR 
 
 
 
 5.1 Reinigen und Desinfizieren 
 
       je Stück  Betrag 
 
  Atemschutzgerät        8,00 EUR 
 
  Atemschutzmaske        5,00 EUR 
 
 
 
 5.2 Füllen/Prüfen von Flaschen/Geräten 
 
        
  Lungenautomat        8,00 EUR 
 
  Atemschutzmaske        8,00 EUR 
 
  Atemschutzgerät      16,00 EUR 
 
  1/2-Jahresprüfung      20,00 EUR 
 
  6-Jahresprüfung      30,00 EUR 
 
  Füllen von Atemluftflaschen 



  200 bar/41         4,60 EUR 
 
  Füllen von Atemluftflaschen 
  300 bar/61         6,00 EUR 
 
 
 
 6. Leihgebühr für Austauschgeräte 
  während Reparaturarbeiten  je Tag  neuer Satz 
          Betrag 
 
  Tragkraftspritze TS 8/8       8,00 EUR 
 
  Atemschutzgerät        6,00 EUR 
 
  Fahrzeugfunkanlage       5,00 EUR 
 
  Handfunksprechgerät       3,60 EUR 
 
 7. Prüfen 
 
 7.1 Reinigen und Prüfen der pers. Ausrüstung 
 
 Im Einsatz gebrauchte pers. Ausstattungsgegenstände werden 

nach Reinigungs- und Prüfaufwand berechnet. Erforderliche Er-
satzbeschaffungen werden zum Tagespreis dem Leistungsneh-
mer in Rechnung gestellt. 

 
 
 

 7.2 Prüfen von Pumpen 
 
 
       je Stück  Betrag 
          Stunde 
 
  200 l Nennleistung      10,00 EUR 
 
  400 l Nennleistung      13,00 EUR 
 
  800 l Nennleistung      15,00 EUR 
 
        1 600 l Nennleistung      18,00 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 7.3 Prüfen von Leitern 
  laut Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 



 
       je Stück  Betrag 
          Stunde 
 
  Anstell-, Steck-, Haken- und 
  Klappleiter, Einreißhaken, 
  Krankentrage      

 10,00 EUR 
 
  2-teilige Schiebeleiter     10,00 EUR 
 
  3-teilige Schiebeleiter     18,00 EUR 
 
 
 
          
          Betrag 
          Stunde 
 7.4 Reinigen und Desinfizieren einschl. 
  Prüfen von Vollschutzanzügen    31,00 EUR 
 
 7.5 Prüfen von Funkgeräten      Betrag 
          Stunde 
 
  Funkgerät im 4-m-Band     18,00 EUR 
 
  Funkgerät im 2-m-Band     13,00 EUR 
 
  Funkalarmempfänger 
  (ohne Arbeitsstunden aber 
  einschl. Messplatz)        8,00 EUR 
 
 
 8. Gebühren für die Benutzung 
  der Atemschutzübungsanlage    je Person 
 
  Streckendurchgang        6,00 EUR 
 
  Streckendurchgang und Füllen 
  einer 300 bar Atemluftflasche    12,00 EUR 
 
  Streckendurchgang und Füllen 
  von zwei 200 bar Atemluftflaschen   15,00 EUR 
 
  Streckendurchgang und Reinigung, 
  Desinfektion eines Atemschutzgerätes   20,00 EUR 
 
  w. v., Füllen einer 300 bar 
  Atemluftflasche      25,00 EUR 
 
  w. v., jedoch mit Füllen von zwei 
  200 bar Atemluftflaschen     28,00 EUR 



 
  Streckendurchgang mit Zurver- 
  fügungstellung eines Atemschutz- 
  gerätes 
  1 Flaschengerät einschl. Maske    33,00 EUR 
 
 
 

 Artikel 6 
Änderung der Gebührensatzung der Stadt Frankenberg (Eder) vom 15.07.1996 

über die Benutzung der Kindertagesstätten, zuletzt geändert durch 
Nachtrag vom 01.01.1999 

 
 1. § 2 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 Die Betreuungsgebühr beträgt für die ganztägige Betreuung für 

das erste Kind      80,00 EUR/Monat. 
 
 2. Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie eine Kinder-

tagesstätte bzw. einen Kindergarten in der Stadt, beträgt die Be-
treuungsgebühr für 

 
  - das zweite Kind    50,00 EUR/Monat 
 
  - das dritte und jedes weitere Kind  30,00 EUR/Monat 
 
 
 
 

Artikel 7 
Änderung der Satzung über das Erheben von Erschließ ungsbeiträgen 

vom 05.05.1988 
 
 

 1. Die Einheitssätze gemäß § 3 a Abs. 4 betragen: 
 
 
  a) je Aufsatzleuchte, 
   Lichtpunkthöhe 7,5 m          620,00 EUR 
 
 
  b) je Peitschenleuchte, 
   Lichtpunkthöhe 9,5 m          780,00 EUR 
 
 
  Weiterhin für die Leitungszuführung 
  je m Ausbaulänge der Erschließungsanlage   4,70 EUR 
 
 
 
 



Artikel 8 
Änderung der Satzung über die Gebührenordnung zur S atzung über die 

Straßenreinigung vom 28.08.1980 
 
 

 1. § 1 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
 
 Die Straßenreinigungsgebühr beträgt jährlich 0,75 EUR je m 

Straßenfrontlänge. 
 

 
 

Artikel 9 
Änderung der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung vom 20.10.1981, zu-

letzt geändert durch den 4. Nachtrag vom 01.01.1995  
 

 1. § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
        
 
 Teilbeträge      EUR je m2  EUR-Aufschl. je m2 

     Grundstücks- Grundstücksfläche 
     fläche bei zu- pro Vollgeschoss ab 
     lässiger Be-  dem dritten Voll-  
     bauung bis zu geschoss 
     zwei Vollge-   
     schossen    
 
 1.  für die öffentl. Ab- 
  wassersammel- u. 
  Anschlussleitungen 
  (Netzbeitrag)    5,00 EUR  1,10 EUR 
 
 2. für die öffentl. Ab- 
  wasserbehand- 
  lungsanlage 
  (Kläranlagenbeitrag)  0,70 EUR  0,20 EUR 
 
 
  2. Die in § 8 Abs. 8 festgesetzte Gebühr in der Abwasserbeitrags- 

und Gebührensatzung je errechneten m3 Abwassers beträgt: 
 
  a) ohne Fäkalien    2,05 EUR 
 
  b) mit Fäkalien     2,40 EUR 
 
 
 3. Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner nach § 13 Abs. 3: 
 
  ab 01.01.2002   10,20 EUR im Jahr. 
 



 4. Zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhebt die Stadt vom 
Abgabepflichtigen einen Verwaltungskostenzuschlag in Höhe 
von 1,50 EUR pro Jahr. 

 
 5. Die Verwaltungsgebühren nach § 14 Abs. 1 werden wie folgt ge-

ändert: 
 
  Für jede vom Anschlussnehmer gewünschte Zwischenablesung 

hat der Antragsteller je Ablesung eine Verwaltungsgebühr von 
2,50 EUR zu entrichten; für den zweiten und jeden weiteren Zäh-
ler ermäßigt   sich   die   Verwaltungsgebühr   auf   jeweils 1,50 
EUR je Ablesung. 

 
 

Artikel 10 
Änderung der Satzung über die Entsorgung von Abfäll en 

vom 18.11.1993, zuletzt geändert am 17.12.1998 
 

 1. § 14 Abs. 9 wird wie folgt geändert: 
 
 Die Gebühr für die Beseitigung der Abfälle nach dieser Satzung 

beträgt pro Einwohner und Einwohnergleichwert bei zweiwö-
chentlicher Leerung (im wöchentlichen Wechsel wird die Rest-
müll- und die Biotonne geleert) und monatlicher Leerung der Alt-
papiertonne jährlich 24,00 EUR) bzw. monatlich 2,00 EUR je 
blauer, grüner und grauer Tonne (Fraktion). Es besteht die Mög-
lichkeit, die graue Tonne (Restmüll) vierwöchentlich, auf begrün-
deten schriftlichen Antrag, abfahren zu lassen. Hier ist eine Er-
mäßigung von 30 % auf die Restmülltonne zu berechnen. Die 
Gebühr für den Presscontainer wird auf 24 540 EUR jährlich und 
2 045,00 EUR monatlich festgesetzt. 

 
 
 2. § 14 Abs. 10 wird wie folgt geändert: 
 
 Müllsäcke werden zum Stückpreis von 2,35 EUR für 50 Liter ab-

gegeben. 
 3. § 14 Abs. 11 wird wie folgt geändert: 
 
 Bauschutt in Kleinmengen nach § 5 Abs. 1 Ziffer b) wird wie folgt 

berechnet: 
 
  bis 1 cbm     = kostenfrei 
 
  mehr als 1 cbm - 2 cbm = 26,00 EUR 
 
  mehr als 2 cbm - 3 cbm = 51,00 EUR 
 
 
 

Artikel 11 
Änderung der Gebührenordnung für die Friedhöfe 



der Stadt Frankenberg (Eder) vom 21.12.1998 
 

 1. Die Gebühren für Wahl-, Reihen- und Urnengrabstätten betra-
gen nach § 4 Abs. 1: 

 
      Herkömmliche  Skandinav. 
      Art    Art 
 
 a) Wahlgräber 
  Einzelgrab 
  (Nutzungsdauer 40 Jahre) 510 EUR  1 420 EUR 
  Doppelgrab 
  (Nutzungsdauer 40 Jahre) 920,00 EUR        2 315,00 EUR 
 
 b) Reihengräber 
  für Personen bis zu 12 Jahren 
  (Ruhefrist 30 Jahre)  180,00 EUR           885,00 EUR 
 
  für Personen über 12 Jahre 
  (Ruhefrist 30 Jahre)  330,00 EUR        1 270,00 EUR 
 
 c) Urnenstätten 
  Einzelgrab 
  (Nutzungsdauer 40 Jahre) 205,00 EUR           290,00 EUR 
 
  Doppelgrab 
  (Nutzungsgrab 40 Jahre) 
  für bis zu 4 Urnen   360,00 EUR           495,00 EUR 
 
 d) anonymes Urnengrab 
  incl. Pflege 
  - nur Friedhof Kernstadt - 
  (Ruhefrist 30 Jahre  155,00 EUR      -,-- 
 
 e) für eine Urnenstätte in 
  einem bereits belegten 
  Wahlgrab für Erdbe- 
  stattungen      80,00 EUR   80,00 EUR 
 
 
 2. Für die Bestattung werden nach § 5 Abs. 1 folgende Gebühren 

erhoben: 
 
  A) Herstellen eines Grabes 
   für Personen bis zu 12 Jahren  130,00 EUR 
 
   a) Öffnen des Grabes     90,00 EUR 
 
   b) Schließen des Grabes    40,00 EUR 
  B) Herstellen eines Grabes 
   für Personen über 12 Jahre  280,00 EUR 
 



   a) Öffnen des Grabes   190,00 EUR 
 
   b) Schließen des Grabes   90,00 EUR 
 
 
  C) Beisetzung der Urne   50,00 EUR 
 
   a) Öffnen des Grabes   35,00 EUR 
 
   b) Schließen des Grabes  15,00 EUR 
 
 
  D) Anonyme Urnenbeisetzung  50,00 EUR 
 
 
  E) Ausschmückung des Grabes  15,00 EUR 
 
 
 2. Die Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle und 

Kühlzellen bzw. der Leichenhallen betragen nach § 6 Abs. 1 für 
 
  a) Friedhofskapellen einschl. 
   Reinigungskosten, Ausschmückung, 
   Orgelbenutzung, Heizung   80,00 EUR 
 
  b) Kühlzellen bis zu 4 Tagen einschl. 
   Reinigungskosten und Benutzung 
   des Sargwagens    40,00 EUR 
 
  c) jeden weiteren Tag    10,00 EUR 
 
  d) Leichenhallen bis zu 4 Tagen 
   einschl. Reinigungskosten und 
   Benutzung des Sargwagens  20,00 EUR 
 
  e) jeden weiteren Tag      5,00 EUR 
 
  f) des Sezierraumes einschl. 
   Reinigungskosten und Gestellung 
   einer Hilfskraft    50,00 EUR 
 
 
 
 2. Für das Einbringen oder Abholen von 
  Leichen außerhalb der allgemeinen 
  Dienstzeit wird eine zusätzliche Gebühr 
  erhoben von     15,00 EUR 
 
 
 
 3. § 7, Sonstige Leistungen 
 



 1. Je Sargträger wird eine Gebühr 
  erhoben in Höhe von    18,00 EUR 
 2. Für Bestattungen außerhalb der 
  allgemeinen Dienstzeit ist ein 
  Pauschalbetrag von    180,00 EUR 
  zu entrichten. 
 
 3. Zur Deckung der Baulastver- 
  pflichtung für den Glockenturm 
  der Liebfrauenkirche in Frankenberg 
  wird für jede evangelische Trauer- 
  feier in Frankenberg - Kernstadt - 
  eine Läutegebühr von        7,50 EUR 
  erhoben. 
 
 4. Die Gebühr für die Ausstellung 
  einer Zulassungskarte für Gewerbe- 
  betreibende nach § 8 der Friedhofs- 
  ordnung beträgt: 
 
  a) für die Dauer von 3 Jahren    25,00 EUR 
 
  b) Einzelgenehmigung        7,50 EUR 
 
 
 5. § 8, Grabmalgenehmigungsgebühren 
 
  1. Einfassungen 
 
   a) für Personen bis zu 12 Jahren   10,00 EUR 
 
   b) für Personen über 12 Jahre 
    (Einzelwahl- u. Urnengrab)   20,00 EUR 
 
   c) für das zweite und jedes 
    weitere Grab je     20,00 EUR 
 
 
  2. Abdeckplatten sowie Teilabdeckungen 
  
   a) für Personen über 12 Jahre 
    (Einzelgrab)      60,00 EUR 
 
   b) für das zweite und jedes 
    weitere Grab je     60,00 EUR 
 
 
  3. Grabmal 
 
   a) für Personen bis zu 12 Jahren 
    (Kissenstein u. stehend. Grabmal)  15,00 EUR 
   b) für Personen über 12 Jahre 



    (Einzelgrab) 
 
    Kissenstein      25,00 EUR 
 
    stehendes Grabmal     35,00 EUR 
 
   c) Mehrstellige Grabstätten 
 
    Kissenstein      30,00 EUR 
 
    stehendes Grabmal     45,00 EUR 
 
  4. Die Umbettungsgebühren betragen nach § 9 Abs. 1: 
 
   a) für die Ausgrabung eines 
    Verstorbenen bis zu 5 Jahren 255,00 EUR 
 
   b) für die Ausgrabung eines 
    Verstorbenen über 5 Jahre 510,00 EUR 
 
   c) für die Ausgrabung einer Urne   50,00 EUR 
 
 
 
 
 
  5.  § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
  1. Kommen die Nutzungsberechtigten ihrer Verpflichtung zur 

Entfernung der Anlagen nach Ablauf der Nutzungszeit o-
der der Ruhefristen trotz schriftlicher Aufforderung nicht 
nach, so werden folgende Gebühren für die Abräumung 
und Einebnung durch die Friedhofsverwaltung erhoben: 

 
           Grabmal  Fassung 
  a) Einzelgrab 150,00 EUR     90,00 EUR 60,00 EUR 
 
  b) Doppelgrab 205,00 EUR   120,00 EUR 85,00 EUR 
 
  c) jedes wei- 
   tere Grab   25,00 EUR    15,00 EUR  10,00 EUR 
 
  d) Kindergrab 100,00 EUR     65,00 EUR 35,00 EUR 
 
  e) Urnenein- 
   zelgrab u. 
   Doppelgrab   50,00 EUR     35,00 EUR 15,00 EUR 
 
 
  f) Abdeck- 
   platten  
   je Grab   30,00 EUR  -,--   -,-- 



 
  2. Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
   Sollte der Einebnung einer Grabstätte vor Ablauf der Ru-

hefrist nach § 12 der Friedhofsordnung der Stadt Fran-
kenberg zugestimmt werden, wird für den erhöhten Pfle-
geaufwand dieser Fläche bis zum Ablauf der Ruhefrist 
folgende Gebühr erhoben: 

 
  a) Einzelgräber und Urnen- 
   doppelgräber    15,00 EUR/Jahr 
 
  b) Doppelgräber    20,00 EUR/Jahr 
 
 

Artikel 12 
Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung 

für die Dorfgemeinschaftshäuser der Stadt Frankenbe rg (Eder) vom 18.07.1994 
 

  1. Die Benutzungsgebühren werden nach § 3 Abs. 1 wie 
folgt festgelegt: 

 
  1. Friedrichshausen 
 
   Saal im Parterre    30,00 EUR 
   Saal im Obergeschoss   30,00 EUR 
   beide Säle     55,00 EUR 
 
 
  2. Geismar 
 
   großer Saal     55,00 EUR 
   kleiner Saal     45,00 EUR 
   beide Säle     90,00 EUR 
 
 
  3. Haubern 
 
   großer Saal     50,00 EUR 
   kleiner Saal     30,00 EUR 
   beide Säle     75,00 EUR 
 
 
  4. Hommershausen 
 
   großer Saal     30,00 EUR 
   kleiner Saal     25,00 EUR 
   beide Säle     45,00 EUR 
  5. Rengershausen 
 
   großer Saal     75,00 EUR  
   kleiner Saal     45,00 EUR 



   Vereinsraum     20,00 EUR 
   Trimmraum     20,00 EUR 
 
 
  6. Rodenbach 
 
   Obergeschoss    40,00 EUR 
   Untergeschoss    10,00 EUR 
 
 
  7. Röddenau 
 
   Erdgeschoss großer Saal   75,00 EUR 
   Erdgeschoss kleiner Saal   25,00 EUR 
   Erdgeschoss beide Säle   90,00 EUR 
   Untergeschoss kleiner Saal  25,00 EUR 
   Untergeschoss großer Saal  35,00 EUR 
   Untergeschoss beide Säle   55,00 EUR 
 
 
  8. Schreufa 
 
   Saal I      45,00 EUR 
   Saal II      60,00 EUR 
   beide Säle            100,00 EUR 
   Tischtennisraum    20,00 EUR 
   Leseraum     20,00 EUR 
   beide Räume    30,00 EUR 
 
 
 
  9. Viermünden 
 
   großer Saal (Erdgesch.)   90,00 EUR 
   kleiner Saal (Kellergesch.)   45,00 EUR 
   beide Säle            120,00 EUR 
 
 
 
  10. Wangershausen 
 
   großer Saal     35,00 EUR 
   kleiner Saal     30,00 EUR 
   beide Säle     60,00 EUR 
 
 
 
  11. Willersdorf 
 
   großer Saal     50,00 EUR 
   kleiner Saal     35,00 EUR 
   beide Säle     75,00 EUR 



 
   Abs. 2 e) wird wie folgt geändert: 
 
   Bei Benutzung des Elektroherdes wird ein Zuschlag für 

Stromkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch in Höhe 
von der Übergabe bis zur Rückgabe der Gemeinschafts-
einrichtung in Höhe von 0,20 EUR je kwh berechnet. So-
fern kein Sonderzähler vorhanden ist, folgt eine Kostentei-
lung von 50 % nach Ablesung des gesamten Stromver-
brauchs. 

 
   Abs. 7 wird wie folgt geändert: 
 
   Für die Benutzung der Kegelbahn im Gemeinschaftshaus 

Röddenau beträgt die Gebühr 5,00 EUR je Bahn und 
Stunde.  

 
 

Artikel 13 
Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung 

für die Ederberglandhalle der Stadt Frankenberg (Ed er) vom 18.07.1994 
 

 1.  § 3 wird lautet wie folgt: 
 
   Die mietweise Überlassung der Ederberglandhalle kann 

von der Bereitstellung einer Kaution abhängig gemacht 
werden, wenn sich aus Art und Umfang der Veranstaltung 
nicht ausschließen lässt, dass Räumlichkeiten gefährdet 
sind. Die Höhe der Kaution beträgt mindestens 250,00 
EUR; sie kann jedoch - je nach Art und Umfang der Ver-
anstaltung - bis zu 10 000,00 EUR betragen. 

 
 2.  Die Benutzungsentgelte gemäß § 8 Abs. 1 werden wie 

folgt geändert: 
 
   1. Hauptsaal   140,00 EUR 
 
   2. Nebensaal 1     85,00 EUR 
 
   3. Nebensaal 2     55,00 EUR 
 
   4. Gesamte Saalvariante 
    incl. Foyer und multifunk- 
    tionaler Aktionsfläche  280,00 EUR 
 
   5. Foyer       55,00 EUR 
 
   6. Vielphonraum 
    (ausgenommen Übungs- 
    betrieb örtl. Vereine)    30,00 EUR 
 



  3. Die Gebühren für die Benutzung der vorhandenen Ta-
gungstechnik werden nach Abs. 3 wie folgt geändert: 

 
   1. Großbildprojektor  50,00 EUR 
 
   2. Videorecorder  15,00 EUR 
 
   3. Overheadprojektor  10,00 EUR 
 
   4. Diaprojektor   10,00 EUR 
 
   5. Flip-Chart     2,50 EUR 
 

Artikel 14 
Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundes teuer 

in der Fassung vom 17.12.1998 
 

 1. § 5 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
  1. Die Steuer beträgt jährlich 
 
   für den ersten Hund  36,00 EUR 
 
   für den zweiten Hund  72,00 EUR 
 
   für den dritten und jeden 
   weiteren Hund   84,00 EUR 
 
 
 
 

Artikel 15 
Änderung der Satzung über die Erhebung einer Steuer  auf Spielapparate 

und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte vom 20.1 2.1991, 
zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 14.12.1 995 

 
 1. § 4 Abs. 1 a) erhält folgenden Wortlaut: 
 
  1. Die Steuer beträgt zu § 2 a): 
 
  1. Für Apparate mit Gewinn- 
   möglichkeit     
 
   in Gaststätten   25,00 EUR 
 
   in Spielhallen   66,00 EUR 
 
 
 
 
  2. Für Apparate ohne Gewinn- 
   möglichkeit 



 
   in Gaststätten   20,00 EUR 
 
   in Spielhallen   30,00 EUR 
 
   
  (2) Die Steuer beträgt zu § 2 b): 
 
  je angefangenen Quadratmeter und 
  Kalendermonat    25,00 EUR 
 
 

Artikel 16 
Änderung der Gebührensatzung zur Fäkalschlammsatzun g 

 
§ 2 (3) lautet wie folgt: Die Gebühr beträgt 10,00 EUR je angefangenen Kubikmeter 

       Fäkalschlamm. 
 
 

Artikel 17 
Änderung der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung 

 
§ 3 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut: 
 
Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Teilbeträge       EUR je m2 Grund-           EUR-
Aufschl. je m2 
        stücksfläche bei           Grundstücksfl. 
         zulässiger Bebauung          pro Vollgesch. ab 
         bis zu zwei Voll-           dem dritten Voll- 
         geschossen           geschoss 
 
1. für die öffentlichen Abwasser- 
    sammel- und Anschlussleitungen 
    (Netzbeitrag)    5,00 EUR    1,10 EUR 
 
2. für die öffentliche Abwasserbe- 
    handlungsanlage (Kläranlagen- 
    beitrag)     0,70 EUR    0,20 EUR 
 
 
§ 8 Abs. 8 wird wie folgt geändert: 
 
Die festgesetzte Gebühr je errechneten Kubikmeter Abwassers beträgt: 
 
   a) ohne Fäkalien 2,05 EUR 
   b) mit Fäkalien 2,40 EUR 
 
 
§ 13 Abs. 3 lautet wie folgt: 
 



Die Kleinleiterabgabe beträgt je Bewohner 10,00 EUR im Jahr. 
 
 
§ 13 Abs. 4 erhält folgenden Wortlaut: 
 
Zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhebt die Stadt Frankenberg vom Abga-
bepflichtigen einen Verwaltungskostenzuschlag in Höhe von 1,50 EUR im Jahr. 
 
 
§ 14 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
Für jede vom Anschlussnehmer gewünschte Zwischenablesung hat der Antragsteller 
je Ablesung eine Verwaltungsgebühr von 2,55 EUR zu entrichten; für den zweiten 
und jeden weiteren Zähler ermäßigt   sich   die   Verwaltungsgebühr   auf   jeweils   
1,50 EUR je Ablesung. 
 
 

Artikel 18 
Inkrafttreten 

 
Diese Artikelsatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 
 
 
Frankenberg (Eder), 07.November 2001 
 
DER MAGISTRAT 
der Stadt Frankenberg 
 
 
 
Heß 
Bürgermeister 


